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RS OGH 1964/4/28 1Ob39/64
(1Ob40/64), 1Ob221/73

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1964

Norm

ABGB §863 FIII

ABGB §1117

Rechtssatz

Wenn der Verpächter das Pachtobjekt nach Kenntnisnahme der Auflösungserklärung des Pächters nicht für die weitere

Verwendung durch den Pächter bereithält, sondern an einen Dritten verpachtet, so ist durch diese Handlungen

zwischen den Parteien schlüssig ein Aufhebungsvertrag zustandegekommen.
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